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4. Änderung der BesAnResArb „Änderung 2010A“ 

 

Vorbemerkung 

Alle inhaltlichen Änderungen sind im Textteil am Rande mit einem Strich gekennzeichnet und 
mit der Bezeichnung der Änderung  

Änd 
10A 

benannt. Soweit sinnvoll sind die geänderten Textstellen hellgrau markiert. In Formblättern 
werden Änderungen nicht markiert. 

Bei einer nächsten Änderung entfallen diese (alten) Markierungen und die jeweils neuen werden 
eingefügt. 

Wesentlichste Änderung ist die Umstellung von Quartalsmeldungen auf eine Halbjahres- 
und eine Jahresmeldung bereits ab 2010. 

A. Redaktionelle Änderungen  

- Erlassseite (Umbenennung Dezernat) 

-  

B. Inhaltliche Änderungen 

Nr. 204 

Aktualisierung Fußnote 18 (Weisung zu IGF) 
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Nr. 222 

Änderung Fußnote 28: Verweis auf Anlage zu UnifB im Internet, wo die aktuelle Liste der 
Beiratsmitglieder verzeichnet ist. 

Nr. 303  

neue Zuständigkeit bei PSZ  

Nr. 317 

Klarstellung (im Hinblick auf die KWEÄ) zur wehrpflichtrechtlichen Überprüfung „nach 
Aktenlage“. 

Nr. 334 

Streichung des Hinweises auf einen „Federführer“ 

Nr. 335 

Ersatzlose Streichung des „Federführers“. Ab sofort wird bei internationalen 
Vielseitigkeitswettkämpfen gem. Veranstaltungskalender (Swiss Raid Commando, Lombardia, 
TMPT, Sommertreff) kein „Federführer“ mehr festgelegt. Für den Nijmegen-Marsch ergeht 
gesonderte Weisung. 

Nr. 352 

Streiche: Generalsekretariat, setze: Bundesgeschäftsstelle. 

Nr. 502 

Angleichung der Frist zur Auskleidung auf die 24 Monate, die aus den 
Datenschutzbestimmungen für EVARes gelten. 

Nr. 511 

Wegfall der Munitionsangaben in der Klammer. 

Nr. 518 

Ergänzung der detaillierten Fußnote aus der ZDv 43/2 mit Angabe der Fahrzeugtypen. 

Nr. 604 

Änderung des Meldewesens von 4 Quartals- und einer Jahresmeldung auf eine Halbjahres- und 
eine Jahresmeldung, einschl. der Terminsetzung. 

Anlage A01 

Änderung Bezugsbefehl zu IGF 

Anlage A05 

Ergänzung für Auslands-DVag (Angabe Flugnummer). Ersatzlose Streichung der Abfrage 
ärztliche Untersuchung in den letzten 12 Monaten. 
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Anlage A06 

Ergänzung für Auslands-DVag (Angabe Flugnummer). Präzisierung für Selbständige (Betrieb 
weiter führen oder nicht). Umformulierung zur gesundheitlichen Überprüfung. 

 

Anlage A07 

Gesamtüberarbeitung mit Wegfall Hilfskategorie 12 und 13; Wegfall der Unterscheidung 
zwischen beordert – nicht beordert; Einfügung Personelle Unterstützung durch aktives Bw-
Personal mit durchschnittlichem Stundenansatz;  

Anlage A08 

Gesamtüberarbeitung mit Wegfall Hilfskategorie 12 und 13; Wegfall der Unterscheidung 
zwischen beordert – nicht beordert; Wegfall der Erfassung Sportabzeichen; Einfügung Personelle 
Unterstützung durch aktives Bw-Personal mit Stundenansatz; Einfügen der abschließenden 
Gesamtbewertung der DVag (erfüllt, bedingt erfüllt, nicht erfüllt) aus den jeweiligen 
Veranstaltungsmeldungen. Streichung Sportabzeichen. 

Anlage A11 

Verschiedene redaktionelle Änderungen. Anpassung an die für Anlagen A07 und A08 
beschriebenen Änderungen. Zusätzliche Klarstellung in Ziffer 11 zur Abfrage bei fehlendem 
Engagement im Hinblick auf erforderliche Entfernung aus der Datenbank 
(Datenschutzbestimmungen), verbunden mit der dann erforderlichen Auskleidung.  

Anlage B2 

Nur redaktionelle Änderungen, keine inhaltlichen 

 
Ergänzender Hinweis zum Lehrgangsmanagement:  
Die möglichen Änderungen zur Anforderung von Lehrgangsplätzen in der frwResArb sind 
derzeit insgesamt noch nicht absehbar. Einstweilen wird bestätigt, dass das bisherige 
Anforderungsverfahren (LKdo/WBK fordern bei SKA an und SKA weist WBK/LKdo zu) 
solange bestehen bleibt, bis alle Neuregelungen für Reservisten im IAMS (integriertes 
Ausbildungsmanagementsystem) erlassen/realisiert sind. 
Für den Einweisungslehrgang gilt: Frühzeitige Anforderung wie bisher beim Dezernat und 
Eingabe der aktiven Teilnehmer in IAMS nach Zuteilung durch das Dezernat. 
 
Sonstige Hinweise: 
Die geänderte Fassung der BesAnResArb (2010A) und die ausfüllfähigen normalen Dateien (doc 
oder xls) werden unverzüglich im IntranetBw an bekannter Stelle eingestellt. 
Die neue Version 2.1 der Datenbank EVARes wird baldmöglichst (noch im I. Quartal) verteilt. 
 
 
Im Auftrag 
 
Im Original gezeichnet 

Horstmann 
Oberstleutnant 
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Verteiler: 
 
BMVg  - Fü S I 2 
 - WV I 5 
SKA - InspizResArbBw 

 - Abt Verw 
 - DezResAngelBw 

BwDLZ Bonn  -  Bereich Finanzen 
PersABw - Abteilung V 
SDBw - Abteilung IV 
SanABw - Abteilung I 
SKUKdo - G3 
HA  - InspizResAngel (H) 
LwA - A 3 c 
BAWV - WR 1 und RD 8 
VdRBw  - Bundesgeschäftsstelle 
WBK I bis WBK IV 
alle LKdo und StOKdo Berlin 


